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Parlamentssitzung 7. Dezember 2015 Traktandum 5 

Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften 

Beschluss und Botschaft; Direktion Sicherheit und Liegenschaften 

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament 

1. Ausgangslage 

Seit Jahrzehnten betreibt die Gemeinde Köniz eine aktive Bodenpolitik. Mit gezielten Käufen 

von bebautem und unbebautem Land steuern die Behörden die Entwicklung der Gemeinde im 

Sinne der vorgegebenen Strategien und Richtlinien. Als ideales Instrument dafür hat sich in den 

vergangenen 45 Jahren der Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften
1
 erwiesen. Die 

Könizer Stimmberechtigten haben in den Jahren 1970 und 1984 solche Rahmenkredite in der 

Höhe von 20 Millionen Franken (1970) respektive 25 Millionen Franken (1984) bewilligt. Mit 

einem Rahmenkredit hat der Gemeinderat die Kompetenz, einzelne Liegenschaftskäufe zu 

beschliessen, bis der Kredit ausgeschöpft ist. 

 

Der Rahmenkredit von 1984 ist bis auf eine Restanz von wenigen 10‘000 Franken 

aufgebraucht. Um weiterhin die Möglichkeit zu haben, rasch und diskret Liegenschaftskäufe 

tätigen zu können, beantragt der Gemeinderat einen neuen Rahmenkredit in der Höhe von 25 

Millionen Franken. Die Absicht, einen neuen solchen Kredit zur Abstimmung zu bringen, 

entspricht auch dem Willen des Parlaments. Dieses hat am 16. September 2013 die Motion 

1306 (SP Köniz), „Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften – auch für gemeinnützigen 

Wohnbau“, einstimmig erheblich erklärt. Weil mit vorliegendem Antrag die Anliegen der Motion 

erfüllt werden, beantragt der Gemeinderat dem Parlament, die Motion als erfüllt abzuschreiben. 

2. Der Rahmenkredit – Einordnung, Ziele, Anwendung 

2.1. Die Bedeutung einer aktiven Bodenpolitik 

Die Gemeinde Köniz hat sich insbesondere in den letzten 25 Jahren positiv entwickelt. Es 

gelang, ein gesundes Wachstum an Einwohnern und Arbeitsplätzen zu erreichen und 

gleichzeitig die Identität als städtische und ebenso ländliche Gemeinde zu bewahren und sogar 

zu stärken.  

                                                      
1
 * Eine Liegenschaft im Sinne des Gesetzes (eidg. Grundbuchverordnung (GBV), Art. 2) ist jede 

Bodenfläche mit genügend bestimmten Grenzen. 
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Diese positive Entwicklung ist nicht zuletzt eine Folge der aktiven Bodenpolitik der Gemeinde. 

In den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, an strategisch wichtigen Orten Grundstücke 

zu erwerben. Mit eigenen Grundstücken oder in Partnerschaften mit Privaten kann die 

Gemeinde ihre Entwicklungsziele wesentlich leichter erreichen, als wenn sie dies allein mit 

Planungsinstrumenten, Bewilligungen und Verboten tun müsste. Auch in Zukunft ist eine aktive 

Bodenpolitik unerlässlich, um die in der laufenden Ortsplanungsrevision formulierten Ziele zu 

erreichen: eine moderne, qualitätsvolle und auf lokale Bedürfnisse abgestimmte Entwicklung 

der Gemeinde Köniz zu ermöglichen. Ortsplanerisch zentrale Elemente wie die 

Siedlungsentwicklung nach innen und die Aufwertung des öffentlichen Raums kann die 

Gemeinde mit aktiver Bodenpolitik direkt beeinflussen. 

2.2. Ziele und Nutzen des Rahmenkredits 

Der Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften ist ein ideales Instrument, um eine aktive 

Bodenpolitik in beschriebenem Sinne zu betreiben. Das Instrument hat sich seit dessen 

Einführung im Jahre 1970 bewährt. Die Ziele, welche die Gemeinde mit Liegenschaftskäufen 

über den Rahmenkredit verfolgt, sind vielfältig. Zum Beispiel kann sie Land sichern, welches 

Entwicklungsmöglichkeiten bietet im Bereich öffentlicher Nutzungen oder für 

Erschliessungsvorhaben. Sie kann auch Areale in Entwicklungsgebieten kaufen und sich so ein 

Mitspracherecht bei späteren Überbauungen sichern. Damit ist sie in der Lage, die Bautätigkeit 

– insbesondere auch deren zeitlichen Verlauf – zu beeinflussen. So werden nicht zuletzt die An- 

und die Umsiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben gefördert und Arbeitsplätze in 

der Gemeinde geschaffen oder erhalten. Weitere mögliche Ziele eines Liegenschaftskaufs sind: 

Aufbereitung von Land für Investoren, Entflechtung komplizierter Eigentümerstrukturen, 

Arrondierung eigener Grundstücke und Verhindern von Spekulation. Die Aufzählung ist nicht 

abschliessend. 

 

Es ist möglich, dass sich die strategischen Ziele und die Bedürfnisse der Gemeinde Köniz in 

Zukunft ändern werden. Zudem kann sich im Laufe der Zeit auch der Verwendungszweck einer 

Parzelle ändern. Aus diesem Grund wurden die oben formulierten Ziele des Rahmenkredits 

bewusst offen formuliert und sind lediglich als Richtschnur zu verstehen. So besitzt der 

Gemeinderat die nötige Flexibilität, um zu jedem Zeitpunkt angemessen über 

Liegenschaftskäufe entscheiden zu können. Enger formulierte Ziele und Auflagen könnten dazu 

führen, dass der Rahmenkredit gar nicht angewendet werden kann. Der Gemeinderat hat in 

einer Weisung festgehalten, wie er den Rahmenkredit anwenden will. Der Entwurf der Weisung 

liegt dem vorliegenden Antrag bei. Die Weisung wird nach der Bewilligung des Rahmenkredits 

durch die Stimmberechtigten in Kraft gesetzt.  

 

Der Nutzen des Rahmenkredits lässt sich nicht zuletzt aus den Käufen ablesen, welche in den 

vergangenen Jahrzehnten über den Kredit abgewickelt wurden. Beispielsweise konnten die 

qualitativ hochstehenden Überbauungen „Hertenbrünnen“ in Schliern und „Am Hof“ in Köniz auf 

gemeindeeigenem Land realisiert werden. Die Gemeinde profitiert dabei nicht nur von den 

Einnahmen aus Baurechtszinsen, sondern auch von den Steuererträgen der Bewohnerinnen 

und Bewohner dieser Überbauungen.  

 

Nachfolgend werden zehn Beispiele aufgelistet von Liegenschaftskäufen, welche der 

Gemeinderat über den Rahmenkredit abgewickelt hat (neuere zuerst). Die Beispiele bilden die 

Breite der Anwendungsmöglichkeiten des Rahmenkredits ab. Die oben erwähnten 

Überbauungen „Hertenbrünnen“ und „Am Hof“ sind absichtlich nicht nochmals aufgeführt. 

- Liebefeld, Mehrfamilienhäuser Stationsstrasse 1 / Schwarzenburgstrasse 178 und 180: 
vorerst Beibehalten von günstigen Wohnungen, später Neuüberbauung zusammen mit 
der BLS unmittelbar beim Bahnhof Liebefeld. Testplanung abgeschlossen. 

- Liebefeld, Mehrfamilienhaus Könizstrasse 207: Erhalt von günstigem Wohnraum. 
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- Köniz, Stapfenstrasse 4: strategisch wichtiges Grundstück im Zentrum von Köniz. 
Neuüberbauung geplant, Architekturwettbewerb 2012 abgeschlossen. 
Überbauungsordnung in Arbeit. 

- Köniz, Weiermatt, Land hinter Schwimmbad: Zone für Freizeitanlagen und Sport. 
Erweiterungsmöglichkeiten für das Bad oder geeignete Betriebe. 

- Mittelhäusern, beim Bahnhof: strategische Reserve. Bestehendes Gebäude bietet 
günstigen Lagerraum. 

- Schliern, Gaselstrasse 5: Einfamilienhaus gekauft. Strategisch wichtiges Grundstück im 
Zentrum von Schliern. 

- Niederscherli, Sunnebärg: Bauland ersteigert; unterdessen im Baurecht abgetreten und 
überbaut. 

- Köniz, Schwarzenburgstrasse 295: strategisch wichtiges Grundstück in einer 
Strassengabelung; Verwaltungsgebäude; heute fremdvermietet. 

- Köniz, Sägestrasse, Land vor dem Stettlergut: Es bestand die Bauabsicht für ein 
Wehrdienstmagazin und ein Schulgebäude. Realisiert wurden das Hauptgebäude der 
Feuerwehr und die Hauptwache der Kantonspolizei. Vor der Realisierung steht ein 
Mehrfamilienhaus. 

- Niederwangen, Ried: Beteiligung an einer grossen Miteigentümergemeinschaft. Aktives 
Mitwirken bei der Planung; Areal ist etwa zu 40 % überbaut. 

2.3. Rechtliche Grundlage, Anwendung 

2.3.1. Rechtliche Grundlage 

Die rechtliche Grundlage für Rahmenkredite wie den vorliegend beantragten ist auf 

Kantonsebene in Art. 108 der Gemeindeverordnung und auf Gemeindeebene in Art. 74 der 

Gemeindeordnung zu finden. Der Rahmenkredit beinhaltet vom Ablauf her eine Staffelung: 

Zuerst beschliessen die Stimmberechtigten den Rahmenkredit für Liegenschaftskäufe im 

beschriebenen Sinn. Dann beschliesst der Gemeinderat bei jedem Kauf über einen so 

genannten Objektkredit. Er hat die Kompetenz, so lange Objektkredite zu beschliessen, bis der 

Rahmenkredit ausgeschöpft ist. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat gegen 

den geplanten Rahmenkredit keine rechtlichen Vorbehalte eingebracht. 

2.3.2. Wann macht der Gemeinderat vom Rahmenkredit Gebrauch? 

Der Gemeinderat macht bei Liegenschaftskäufen nur dann vom Rahmenkredit Gebrauch, wenn 

der Weg über die ordentliche Kompetenzordnung gemäss Gemeindeordnung nicht angezeigt 

ist. So ist in gewissen Situationen ein rascheres Vorgehen notwendig, weil der ordentliche 

Instanzenweg (Parlament, ev. Volksabstimmung) den Vertragspartnern zu lange dauert und das 

Geschäft sonst nicht vollzogen werden könnte. Zudem bietet die Tatsache, dass der 

Gemeinderat über die abschliessende Kompetenz für Liegenschaftskäufe verfügt, den 

Vertragspartnern eine willkommene Verlässlichkeit – Parlaments- und Volksabstimmungen 

bergen für die Vertragspartner ein gewisses Risiko. Und nicht zuletzt geht es um Diskretion: Die 

Verkäufer schätzen es manchmal nicht, wenn in den öffentlich einsehbaren Botschaften 

(Parlament, ev. Volk) Vertragsdetails publik gemacht werden. Fehlende Diskretion kann dazu 

führen, dass die Gemeinde gar nicht erst als Kaufinteressentin berücksichtigt wird. Die 

"Spielregeln" für die Verwendung des Rahmenkredits hat der Gemeinderat in einer Weisung 

festgehalten. Darin steht zusammengefasst folgendes: 

 Der Gemeinderat beschliesst Objektkredite bis zu einer Limite von CHF 5 Mio. pro 

Geschäft. 

 Die Ziele, welche mit dem Rahmenkredit erreicht werden sollen, werden aufgezählt. 

 Der Gemeinderat verwendet den Rahmenkredit, wenn rasches Vorgehen erforderlich ist, 

 wenn die Vertragspartner auf Verlässlichkeit Wert legen sowie 

 wenn erkennbar ist, dass auf Disrketion einen hohen Stellenwert hat. 
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 Die Berichterstattung an die GPK und im Verwaltungsbericht wird geregelt.  

2.3.3. Kredithöhe, Rechenschaft 

Aufgrund der durchwegs positiven Erfahrungen seit der Bewilligung des letzten Rahmenkredits 

von 25 Millionen Franken im Jahr 1984 sieht der Gemeinderat keinen Anlass, eine andere 

Kreditsumme zu beantragen. Während beim Rahmenkredit 1984 die Höhe der beantragten 

Summe im Vergleich zum Rahmenkredit 1970 teuerungsbedingt von 20 Millionen Franken auf 

25 Millionen Franken erhöht wurde, wird diesmal auf eine Teuerungsanpassung verzichtet. Der 

Gemeinderat beantragt deshalb einen Rahmenkredit in der Höhe von 25 Millionen Franken. Der 

1984 bewilligte Kredit reichte für einen Zeitraum von gut 30 Jahren aus. Wie lange der neue 

Kredit ausreichen wird, kann nicht abgeschätzt werden. 

 

Wie bis anhin wird der Gemeinderat im Verwaltungsbericht ausweisen, welche 

Liegenschaftsgeschäfte er in der jeweiligen Berichtsperiode über den Rahmenkredit 

abgewickelt hat. Neu wird er zusätzlich jeweils Ende Jahr die GPK über die entsprechenden 

Aktivitäten informieren. 

3. Die Motion 1306 

Am 16. September 2013 hat das Parlament die Motion 1306 der SP Köniz, „Rahmenkredit für 

den Erwerb von Liegenschaften – auch für gemeinnützigen Wohnbau“, einstimmig erheblich 

erklärt. Neben der generellen Forderung nach einem neuen Rahmenkredit legten die Motionäre 

bei den Zielen des Rahmenkredits besonderen Wert auf die Förderung des gemeinnützigen 

Wohnungsbaus. Grundsätzlich unterstützt der Gemeinderat diese Absicht der Motionäre. Wie 

unter Ziffer 2.2 dargelegt, will er jedoch den Verwendungszweck des Rahmenkredits möglichst 

offen halten und sich aus genannten Gründen nicht durch konkrete Vorgaben in seiner 

Handlungsfreiheit einschränken lassen. Ob auf einem bestimmten gemeindeeigenen 

Grundstück gemeinnütziger Wohnungsbau realisiert werden soll oder nicht, ergibt sich aus der 

Situation zum Zeitpunkt einer geplanten Überbauung. Nichtsdestotrotz ist es für den 

Gemeinderat eine Selbstverständlichkeit, dass gemeindeeigenes Land auch für gemeinnützigen 

Wohnungsbau verwendet werden soll. So geschehen im Jahr 2014 an der Talbodenstrasse in 

Schliern, wo ein soeben mit der Absicht der Realisierung von gemeinützigem Wohnungsbau 

erworbenes Grundstück im Baurecht an die Genossenschaft Wohnraum Köniz, an welcher die 

Gemeinde beteiligt ist, abgegeben wurde (Parlamentsbeschluss vom 28. April 2014). Die 

Genossenschaft Wohnraum Köniz wird rund 25 Wohnungen im gemeinnützigen Wohnungsbau 

erstellen. Ein weiteres Beispiel ist der Verkauf einer Parzelle am Finkenweg im Spiegel 

(Blinzern) an die Genossenschaft Wohnraum Köniz (Parlamentsbeschluss vom 10. März 2003).  

 

Der Gemeinderat betrachtet die in der Motion formulierten Aufträge als erfüllt und beantragt 

dem Parlament dementsprechend, die Motion 1306 abzuschreiben. 

4. Folgen bei Ablehnung des Geschäfts 

Würde der vorliegend beantragte Rahmenkredit vom Parlament oder von den 

Stimmberechtigten nicht bewilligt, könnte der Gemeinderat keine Einzelkäufe von 

Liegenschaften mehr beschliessen. Er könnte solche Käufe nur noch über den ordentlichen 

Kompetenzenweg, wie er in der Gemeindeordnung festgeschrieben ist, tätigen. Die Abwicklung 

würde viel länger dauern, bei Käufen in Kompetenz der Stimmberechtigten über ein halbes 

Jahr. 
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Der Gemeinderat verlöre im Rahmen seiner Bemühungen um eine aktive, vorausschauende 

Bodenpolitik ein wichtiges Steuerungsinstrument. Er hätte nicht mehr die Möglichkeit, bei 

Bedarf gezielt, rasch und diskret zu agieren und würde als Akteur auf dem Liegenschaftsmarkt 

an Attraktivität einbüssen. Dies alles geschähe zum Nachteil einer gesunden und nachhaltigen 

Entwicklung der Gemeinde Köniz. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
1. Mit X zu Y Stimmen bei Z Enthaltungen beantragt das Parlament den 

Stimmberechtigten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Für den Kauf von Liegenschaften wird ein Rahmenkredit von 25 Millionen Franken 
gesprochen. Der Gemeinderat kann die Objektkredite für den Kauf einzelner 
Liegenschaften beschliessen. 

 

2. Das Parlament genehmigt die Botschaft an die Stimmberechtigten und den Wortlaut des 

Stimmzettels. 

 

3. Die Motion 1306 (SP Köniz), "Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften – auch 

für gemeinnützigen Wohnbau", wird abgeschrieben. 

 

Köniz, 14. Oktober 2015 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

- Beilage 1: Entwurf Botschaft zuhanden der Stimmberechtigten 

- Beilage 2: Entwurf Stimmzettel 

- Beilage 3: Kurzbeurteilung Amt für Gemeinden und Raumordnung 

- Beilage 4: Beantwortung Motion 1306 vom 16. September 2013 

- Beilage 5: Entwurf Weisung "Verwendung Rahmenkredit" 
 










